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Mitglieder-Info Nr. 63/2011 

Gemeinsame Arbeitshilfen für den Fachausschuss in W erkstätten für behinderte 
Menschen 

Meine Mitglieder-Info Nr. 42/2004 und 29/2005 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Vereinbarungspartner der Gemeinsamen Arbeitshilfen haben inzwischen diese überarbei-
tet und aktualisiert. 

Der FA II der BAGüS hat den aktuellen Stand beraten und diesem zugestimmt. Die neuen 
Gemeinsamen Arbeitshilfen treten damit zum 01.10.2011 in Kraft und ersetzen die alte Fas-
sung aus dem Jahre 2005. 

Die Neufassung ist im Anhang beigefügt. 

Zur Vollständigkeit sind ebenfalls die dazugehörigen Anlagen, die inhaltlich nicht verändert 
sind, beigefügt. 

Das Anlagenverzeichnis ist lediglich um die Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit vom 14.05.2008 (Anlage 4) ergänzt. 
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An die 
überörtlichen Träger der Sozialhilfe 
gemäß Verteiler 
 
per E-Mail 
 
nachrichtlich: 
Bundesagentur für Arbeit, Herrn Hansen 
BAG:WfbM 
BMAS, Abt. V 
Kommunale Spitzenverbände gem. Verteiler 
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Bundesarbeitsgemeinschaft  
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Die Neufassung wird in Kürze auch als Austauschblätter zu den Werkstattempfehlungen auf 
der Internetseite der BAGüS eingestellt, damit die Anwender der Werkstattempfehlungen die-
se Seiten bei Bedarf austauschen können. 

Wir hoffen, dass wir mit diesen aktualisierten Gemeinsamen Arbeitshilfen die Arbeit der Fach-
ausschüsse in Werkstätten für behinderte Menschen unterstützen und vereinfachen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez.: 

Matthias Krömer 


